
Ausfüllanleitung  
Antrag beim SIBUZ / Datenschutzerklärung / notwendiger Anhang 

 

 

Liebe Eltern, 

 
spätestens ab dem 8. Jahrgang gilt, dass zur Gewährung des Notenschutzes und/oder 
Nachteilsausgleichs bei einer “stark ausgeprägten Lese- und/oder Rechtschreibschwierigkeit” das 
SIBUZ einmalig hinzugezogen werden muss.  
 
Den Kontakt zum SIBUZ wird im Regelfall die Deutschlehrkraft Ihres Kindes herstellen.  
 
Die Schule braucht dafür Ihre Mithilfe:  
 

● Bitte füllen Sie den oberen Teil des angehängten Formulars “Übersicht über die 
Antragsunterlagen für das Sibuz” aus. (Der z.T. schon ausgefüllte untere Teil für 
die beizubringenden Unterlagen wird ggf. von der Schule weiter ausgefüllt.)  

● Füllen Sie weiterhin die die Datenschutzerklärung des SIBUZ aus (wird noch vom 
SIBUZ erstellt und muss daher nachgereicht werden). 

● Legen Sie darüber hinaus folgendes als Anlage bei:  
a. Kopien aller vorhandenen Zeugnisse Ihres Kindes 
b. exemplarische Leistungsnachweise der Schülerin/des Schülers z.B. selbst 

verfasste, abgeschriebene und diktierte Textbeispiele (z.B. Hefteinträge, 
Übungsaufsätze, Übungsdiktate, schriftliche Leistungserhebungen in Deutsch 
und der 1. Fremdsprache 

c. ggf. vorliegende ärztliche Gutachten, Stellungnahmen und 
Testergebnisse zum Lesen und/oder Rechtschreiben 

 

Bitte lassen Sie diese Unterlagen der Deutschlehrkraft Ihres Kindes zukommen. Diese 
wird zusammen mit der LRS-Fachkraft die Unterlagen prüfen und an das SIBUZ weiterleiten.  

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Thorsten Knauer-Huckauf                                                             Timo Spyropoulos 



          (Schulleiter)                                                                           (LRS-Fachkraft) 

 

 


